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Was ist zu tun, wenn eine Person verdächtige 
Symptome am Arbeitsplatz aufweist?

Besteht bei einer Person, die sich im Betrieb befindet, der Verdacht auf eine Erkrankung durch das Coronavirus 
(Symptome siehe weiter unten), so sollen folgende Maßnahmen getroffen werden:

1. Die betroffene Person setzt, wenn vorhanden, sofort eine Schutzmaske auf und begibt sich an einen  
separaten Ort zur Isolierung von den übrigen Personen und wartet dort auf weitere Anweisungen.

2. Rufen Sie sofort die Gesundheitshotline unter 1450 an und befolgen Sie die Anweisungen. Sollte bei der 
Gesundheitshotline in einem angemessenen Zeitraum niemand erreichbar sein und die betroffene Person 
sehr starke Symptome (z. B. Atemnot) haben, rufen Sie bitte den Ärztefunkdienst 141 oder den Notruf 144. 
Sollte die Person hingegen dazu in der Lage sein, kann sie sich rasch und sicher mit Mund-Nasen-Schutz 
und eigenem PKW nach Hause begeben. Sie soll daheim den Kontakt zu Familienmitgliedern meiden und 
von dort aus 1450 anrufen. Nach dieser Kontaktaufnahme sollte die Mitarbeiterin bzw.  
der Mitarbeiter Sie unbedingt über die Ergebnisse des Telefonats informieren, damit Sie gegebenenfalls  
weitere Maßnahmen setzen können.

3. Der Kontakt zu der erkrankten Person sollte auf das unbedingt Notwendige beschränkt werden.

4. Alle anwesenden Personen sollen die Regeln der persönlichen Hygiene befolgen und einen Abstand von 
mindestens einem Meter einhalten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen an ihrem Arbeitsplatz blei-
ben und weitere Anweisungen abwarten.

5. Informieren Sie alle Beteiligten über die Situation (inkl. Leiharbeiterinnen bzw. Leih arbeiter und beteiligte 
Kundinnen bzw. Kunden).

6. Eruieren Sie alle Personen, die mit der betroffenen Person in Kontakt gekommen sind und folgen Sie den 
weiteren Anweisungen der Gesundheitsbehörden. Arbeiten Sie mit diesen bei der epidemiologischen Un-
tersuchung zusammen.

7. Desinfizieren Sie alle von der betroffenen Person vermutlich verwendeten Arbeitsmittel (Werkzeuge,  
Tischflächen, Tastatur, Telefone etc.) sowie allgemeine Kontaktflächen wie Türschnallen etc.

Welche Symptome deuten auf Coronavirus  
(COVID-19) hin?
Das Coronavirus namens SARS-CoV-2 kann eine Atemwegserkrankung (COVID-19) mit hohem Fieber auslö-
sen und zu einer schweren Lungenentzündung führen. Milde Verlaufsformen können ohne Testung z. B. nicht 
von einer gewöhnlichen Erkältung unterschieden werden.

Gemäß der Definition des Sozialministeriums gilt derzeit jede Person, die folgende klinischen Kriterien erfüllt, 
als Verdachtsfall (Quelle: https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/
Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html; letzte Änderung 16.04.2020, 22:00 Uhr).
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Klinische Kriterien

Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber) mit mindestens einem der folgenden 
Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt:
 � Husten
 � Halsschmerzen
 � Kurzatmigkeit
 � Katarrh der oberen Atemwege
 � plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes

Verdachtsfall

Bei entsprechenden diagnostischen Befunden (z. B. laborchemische Parameter und/oder radiologischer Be-
fund) und/oder infektionsepidemiologischen Hinweisen (z. B. vorangegangener Kontakt mit einem anderen 
SARS-CoV-2-Fall, regionale Virusaktivität jener Gebiete, in denen sich die betroffene Person in den vergan-
genen 14 Tagen aufgehalten hat), die in Kombination mit der klinischen Symptomatik zu einem dringenden 
ärztlichen Verdacht auf das Vorliegen von COVID-19 führen, sollen auch Fälle, die andere klinische Kriterien 
und Symptome als die genannten (z. B. Erbrechen, Durchfall) aufweisen, als Verdachtsfälle eingestuft werden.

Weitere Informationen für Arbeitgeber zu Schutzmaßnahmen den Coronavirus betreffend finden Sie unter 
www.auva.at/coronavirus
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